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Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung 
der Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes 

Schwarze Elster vom 19. November 2025 
 
Die von der Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster in der 
Sitzung am 19.11.2025 gefassten Beschlüsse bzw. deren wesentlicher Inhalt werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Landrat Christian Jaschinski      Dr. Bernd Dutschmann 
Vorsitzender der Verbandsversammlung    Verbandsvorsteher 
 
 
Beschluss 052/7.25 – Beschluss 053/7.25 

Einstimmige Beschlüsse der Vertreter1 der Verbandsversammlung zur: 

Bestätigung der Tagesordnung – öffentlicher Teil 
Bestätigung der Niederschrift der Verbandsversammlung am 17.09.2025 – öffentlicher Teil 
 
Beschluss 054/7.25 
Jahresabschluss 2024 
Die Vertreter der Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster 
fassen einstimmig die folgenden Beschlüsse: 

I. Der geprüfte Jahresabschluss 2024 wird festgestellt und der Jahresgewinn in Höhe 
von 66.572,05 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt. 

II. Der Verbandsvorsteher wird für das Wirtschaftsjahr 2024 entlastet. 
 
Beschluss 055/7.25 
Beratung und Beschlussfassung Nebenentgeltvereinbarung DSD 
Die Vertreter der Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster 
fassen einstimmig die folgenden Beschlüsse: 

I. Die Vertreter der Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze 
Elster stimmen gemäß § 6 Abs. 2 Buchstabe o) der Verbandssatzung des Abfallent-
sorgungsverbandes Schwarze Elster i. V. m. § 22 des Verpackungsgesetzes (Ver-
packG) der Verlängerungsvereinbarung zur Vereinbarung zur Regelung der Kostenbe-
teiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach § 22 
Abs. 9 VerpackG zu. 

II. Die Verbandsversammlung beauftragt Herrn Naumann, die Vereinbarungen gemäß § 
11 Abs. 4 der Verbandssatzung mit zu unterzeichnen. 
 

Beschluss 056/7.25 
Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2026 
Die Vertreter der Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster 
stimmen dem Wirtschaftsplan 2026 des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster gemäß  
§ 6 Abs. 2 Buchstabe c) der Verbandssatzung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Els-
ter zu. 
 
Beschluss 057/7.25 – Beschluss 058/7.25 
Einstimmige Beschlüsse der Vertreter der Verbandsversammlung zur: 
Bestätigung der Tagesordnung – nichtöffentlicher Teil 
Bestätigung der Niederschrift der Verbandsversammlung am 17.09.2025 – nichtöffentlicher Teil 
 
Beschluss 059/7.25 
Vergabe einer Leistung – nichtöffentlicher Beschluss 
Die Vertreter der Verbandsversammlung beschließen einstimmig die Vergabe einer Leistung. 

 
1 Alle Formulierungen sprechen gleichermaßen alle Geschlechter an. 
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Beschluss 060/7.25 
Vergabe einer Leistung – nichtöffentlicher Beschluss 
Die Vertreter der Verbandsversammlung beschließen einstimmig die Vergabe einer Leistung. 
 
Beschluss 061/7.25 
Vergabe einer Leistung – nichtöffentlicher Beschluss 
Die Vertreter der Verbandsversammlung beschließen einstimmig die Vergabe einer Leistung. 
 
 

 


